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Öffentliche Bekanntmachung

 
 
der 19. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis 
Wolfenbüttel am Mittwoch, dem 18.06.2025, um 18:30 Uhr in der Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel, In den Schönen Morgen 1, 38300 Wolfenbüttel, Raum EG .

Tagesordnung:

1 Eröffnung der Sitzung
 
2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

(§§ 23, 5b GO)
 
3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
 
4 Genehmigung des Protokolls über die 18. Sitzung des 

Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel 
am 14.05.2025 (§§ 23, 5d GO)

 
5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)
 
5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
 
5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 

GO)
 
6 Jahresabschlussprüfung 2024 Wirtschaftsbetriebe Landkreis 

Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0560/2025

 
7 Finanzierung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH; hier: 

Kreditermächtigung
Vorlage: XIX-0561/2025

 
8 Modernisierung Wertstoffhof Linden - Überdachung Podest

Vorlage: XIX-0562/2025
 
9 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit 

Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)
 
10 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
II/68-Scheer

Datum
03.06.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0560/2025
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel

öffentlich 18.06.2025 Vorberatung

Kreistag öffentlich 30.06.2025 Entscheidung

Kreisausschuss nicht öffentlich 30.06.2025 Vorberatung

 
 

Betreff

Jahresabschlussprüfung 2024 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel

 
Beschlussvorschlag:
 
Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:

 
1) Der mit Prüfbericht der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel und der Lagebericht werden festgestellt.

2) Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2024 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis 
Wolfenbüttel in Höhe von insgesamt 543.132,23 € wird wie folgt verwendet:

 Der Jahresüberschuss des Teilbetriebes Abfallwirtschaft in Höhe von 73.300,00 € 
wird gem. § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung als Eigenkapitalverzinsung an den
Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel abgeführt.
 

 Der Jahresgewinn des Teilbetriebes Tiefbau in Höhe von 95.827,35 € wird an den 
Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel abgeführt.

 Der Jahresüberschuss des Teilbetriebes Breitband in Höhe von 374.004,88 € wird 
in Höhe von 200.100 € an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel abgeführt 
und in Höhe von 173.904,88 € der allgemeinen Rücklage des Betriebes zugeführt.
 

 
3) Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe Landkreis
       Wolfenbüttel wird gem. § 35 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschafts-

jahr 2024 Entlastung erteilt.

 
 

 

Kosten in Euro
      

Wirtschaftsjahr/e
      

 Erfolgsplan    Vermögensplan

 

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur  Verfügung  nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehreinnahmen bei  Minderausgaben bei
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Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert

 5

 
Begründung:
 

Gemäß § 35 Eigenbetriebsverordnung beschließt der Kreistag über den 

10 Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb eines Jahres nach Ende des 

Wirtschaftsjahres. Zugleich beschließt er über die Entlastung der Betriebsleitung sowie 

über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes.

 

Die Jahresabschlussprüfung 2024 ist durch die PricewaterhouseCoopers GmbH 

15 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Zeit von Ende März bis Anfang Juni 2025 erfolgt.

Der endgültige Abschlussbericht ist den Wirtschaftsbetrieben Landkreis Wolfenbüttel 

und gleichzeitig dem Rechnungsprüfungsamt Landkreis Wolfenbüttel zur Erteilung des 

erforderlichen Feststellungsvermerks zugeleitet worden.

 

 20

Zu 1)

 

Einzelheiten zur Bilanz und zum Wirtschaftsjahr 2024 sind in der Anlage dargestellt und 

erläutert.

 25

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Wirtschaftsbetrieben Landkreis Wolfenbüttel mit

Datum vom 03. Juni 2025 für das Wirtschaftsjahr 2024 einen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt.

30 Dieser uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Prüfungsbericht auf den Seiten 14 

bis 17 dargestellt. 

Zu 2)

 

35 Gemäß § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung darf der auf der Kalkulation der 

Eigenkapitalverzinsung beruhende Gewinnanteil an den Haushalt der Gemeinde bzw. 

Landkreis abgeführt werden.
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Bei einem zu verzinsenden Eigenkapital von 4.212.180,20 € ergibt sich in 2024 eine 

Eigenkapitalverzinsung von 73.300,00 € für den Teilbetrieb ALW.

 40

Im Tiefbaubetrieb ist im Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresgewinn in Höhe von 95.827,35 € 

entstanden.

 

Im Breitbandbetrieb ist im Wirtschaftsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 

45 374.004,88 € entstanden.

 

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn 2024 des Teilbetriebes Abfallwirtschaft

in Höhe von insgesamt 73.300,00 € an den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel 

abzuführen.

 50

Der Jahresgewinn des Tiefbaubetriebes in Höhe von 95.827,35 € wird an den Haushalt 

des Landkreises Wolfenbüttel abgeführt.

 

Der Jahresüberschuss des Breitbandbetriebes in Höhe von 374.004,88 € wird gemäß 

55 Absprache mit dem Amt für Finanzen in Höhe von 200.100,00 € an den Haushalt des 

Landkreises Wolfenbüttel abgeführt. Der verbleibende Betrag in Höhe von 173.904,88 € 

wird für die Schaffung einer Redundanz zum Ringschluss des bestehenden 

Glasfasernetzes benötigt und der allgemeinen Rücklage des Betriebes zugeführt.

 

60 Zu 3)

 

Die Feststellungen bzgl. der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat die 

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den 

Jahresabschluss 2024 in der Anlage IV dargestellt.

 65

Diese ausführliche Darstellung basiert auf dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im

Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27.04.1998, wonach u.a. die Vorschriften über 

die Verantwortung der mit der Kontrolle der Unternehmen befassten Personen und über 

den Gegenstand und den Umfang der Prüfung durch den Abschlussprüfer sowie dessen

70 Berichterstattung geändert worden sind.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat daraufhin einen Fragenkatalog als 

Prüfungsstandard verabschiedet.

Die Anlage IV zum Jahresabschluss 2024 stellt diesen Prüfungsstandard dar.

 
75 Im Auftrag

 
 
 
 

80 Ruhe
 
 
Anlagen:
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85 Prüfbericht PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 
Jahresabschluss 2024 WLW vom 03.06.2025 
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
II/70/68-Sche

Datum
04.06.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0561/2025
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel

öffentlich 18.06.2025 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 30.06.2025 Vorberatung

Kreistag öffentlich 30.06.2025 Entscheidung

 
 

Betreff

Finanzierung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH; hier: Kreditermächtigung

 
Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:
 

1. Die Landrätin als Vertreterin des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der 
Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH wird ermächtigt, bis Ende 2026 der Aufnahme 
von Krediten oder Liquiditätskrediten von bis zu 65 Mio. € zuzustimmen (§ 138 Abs. 5 
NKomVG).

 

 
 

 

Kosten in Euro
      

Wirtschaftsjahr/e
      

 Erfolgsplan    Vermögensplan

 

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur  Verfügung  nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehreinnahmen bei
            

 Minderausgaben bei
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert

 5

 
 



Seite: 2/3

 
Begründung:

10

Der Kreistag hat für den weiteren Breitbandausbau im Landkreis Wolfenbüttel in seiner 

Sitzung am 28.10.2020 der Errichtung einer Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH 
zugestimmt (Vorlage XVIII-0621/2020). In der Sitzung am 03.06.2023 (Vorlage XIX-
0376/2023) wurde die Landrätin ermächtigt, einer Kreditaufnahme der Netzgesellschaft in 

15 Höhe von bis zu 50 Mio. € als Vertreterin des Gesellschafters Landkreis Wolfenbüttel 

zuzustimmen, um die Finanzierung für den Netzausbau der 1.+2. Ausbaustufe (52 

Ortschaften) mit einem Investitionsvolumen von ca. 65 Mio. € zu ermöglichen.

 
Die Finanzierung für den Netzausbau der 52 Ortschaften wurde durch zwei Darlehnsverträge 

20 aus dem März 2024 mit der Helaba und der Volksbank Wolfenbüttel gesichert. Der Ausbau 

schreitet zwischenzeitig mit hoher Geschwindigkeit voran. Die Vermarktung in 50 Orten ist 
abschlossen. In allen Orten wurde die Mindestquote von 40 % erreicht. In den Orten des 2. 
Ausbauschrittes wurde eine durchschnittliche Durchdringung von mehr als 50% erzielt. Die 
Planungsaufträge für alle 52 Orte sind erteilt. Für insgesamt 41 Orte wurden Bauaufträge 

25 vergeben. 11 Ortschaften sind vollständig ausgebaut und die Kundenanschlüsse aktiviert. In 

weiteren 26 Ortschaften laufen die Tiefbauarbeiten, bzw. sind abgeschlossen oder weitgehend
beendet. Dort werden derzeit die Kundenanschlüsse aktiviert. Bis Mitte 2026 sollen alle 52 

Ortschaften weitgehend ausgebaut sein.
 

30 Die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH hat in seiner 
Sitzung am 22.05.2025 beschlossen, dass unter dem Vorbehalt der jeweiligen 
Gremienbeschlüsse der Ausbau in der 3. Ausbaustufe fortgesetzt wird. Für den Netzausbau 

im Zeitraum 2026/2027 werden Investitionen von 11-12 Mio. € notwendig. Gleichzeitig haben 

die Gesellschafter beschlossen, keine weiteren Aufgeldeinzahlungen vorzunehmen, sondern 
35 die notwendigen Investitionen durch Fremdkapital und ein Nachrangdarlehn, welches einem 

Eigenkapital gleichgestellt ist, zu gewährleisten. Dieses Nachrangdarlehn soll durch 

Bürgschaften der 6 kommunalen Gesellschafter aus den Samt- und Einheitsgemeinden 

abgesichert werden. Die zugehörigen Beschlussfassungen der Gemeinden sind in 

Vorbereitung. Eine weitere Inanspruchnahme des Landkreises ist nicht vorgesehen.
 40

Aktuell sind Kredite in Höhe von 48,0 Mio. € aufgenommen worden, d.h. der Rahmen liegt 

innerhalb der bestehenden Ermächtigung von bis zu 50 Mio. €.

 
Für den 3. Ausbauschritt werden die o.g. beiden zusätzlichen Kredite in Höhe von 12,0 Mio. € 

45 zzgl. 1,0 Mio. € für die Stundung der Rückzahlung der Zinsen an den Darlehnsgeber für das 

Nachrangdarlehn, aufzunehmen sein. Dies bedeutet zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von

insgesamt ca. 13 Mio. €.

 
Mit den bestehenden Krediten in Höhe von 48 Mio. € und dem neuen Rahmen von insgesamt 

50 bis zu 13 Mio. € ergibt sich ein Gesamtrahmen von 48 Mio. € + 13 Mio. € = 61,0 Mio. €. Für 

die Zustimmung der erhöhten Kreditaufnahme bedarf es einer Ermächtigung der Landrätin, 

einer Kreditaufnahme von bis zu 65 Mio. € (inkl. Handlungsspielraum) zuzustimmen.

 
Nach § 138 Abs. 5 NKomVG dürfen die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune in der 

55 Gesellschafterversammlung oder einem der Gesellschafterversammlung entsprechenden 
Organ der Gesellschaft, bei der die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen 
oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt, der Aufnahme von Krediten oder 

Liquiditätskrediten nur mit Genehmigung der Vertretung zustimmen. 

 
60 Selbstverständlich basiert die zusätzliche Kreditaufnahme für den 3. Ausbauschritt auf einem 

von unserem Wirtschaftsprüfer erstellten Finanzmodell mit ausreichender Sicherstellung der 

durchgehenden Liquidität und Rückzahlung der Zinslast. Der sogenannte 

Schuldendienstdeckungsgrad ist mit ausreichender Reserve nachgewiesen. Die 
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Vertragsverhandlungen mit der Helaba wurden bereits initiiert und sollen bis zum Jahresende 
65 2025 abgeschlossen werden. So kann gewährleistet werden, dass der Ausbau im Jahr 2026 / 

2027 nahtlos fortgeführt wird.

 
Die Helaba wird das Finanzmodell als Grundlage für eine Vertragsergänzung nutzen und es 

dazu verschiedenen Stresstests unterziehen (Sensitivitätsanalysen). Nur unter der Maßgabe, 

70 dass sich ein robustes Finanzierungskonzept aufstellen lässt, wird die Helaba einer 

Krediterhöhung zustimmen. 

 
Der Kreistag wird daher gebeten zu beschließen, die Landrätin zu ermächtigen, einer 

Kreditaufnahme der Netzgesellschaft zur Finanzierung der 1.-3. Ausbaustufe in Höhe von bis 

75 zu 65 Mio. € als Vertreterin des Landkreises in der Gesellschafterversammlung zuzustimmen.

 
Im Auftrag
 
 
 80

Ruhe
 

 

 

 85
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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
II/66-Ruhe

Datum
04.06.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0562/2025
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel

öffentlich 18.06.2025 Entscheidung

 
 

Betreff

Modernisierung Wertstoffhof Linden - Überdachung Podest

 
Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel wird gebeten wie folgt zu 

beschließen: 

 

Ergänzend zum Beschluss vom 14.05.25 zur Modernisierung des Wertstoffhofes in Linden ist für die 
weitere Umsetzung zusätzlich eine Überdachung des befahrbaren Podestes zu berücksichtigen, die 
gemeinsam mit dem Umbau realisiert wird. 

 

 

Kosten in Euro
700.000,00

Wirtschaftsjahr/e
2026

 Erfolgsplan    Vermögensplan 2026

 

Mittel stehen
2026

 zur Verfügung  nicht zur  Verfügung  nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehreinnahmen bei
            

 Minderausgaben bei
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert

 5

 
Begründung
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Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.05.2025 mit der Beschlussfassung zur 
10 Vorlage XIX-0550/2025 der Umsetzung des vorgelegten Konzeptes für die 

Modernisierungslösung des Wertstoffhofes zugestimmt. Zu den Details dieses Konzeptes wird
auf die Vorlage verwiesen. Die vorgestellte Lösung zeigt einen veränderten Betrieb des 
Recyclinghofes auf zwei Ebenen. Die obere Ebene wird über ein befahrbares Podest erreicht. 

In dem beschlossenen Konzept ist die erhöhte Ebene nur im Bereich des Schadstofflagers mit
15 einer Überdachung vorgesehen. Die Vertreter des Betriebsausschusses haben die Verwaltung

gebeten, eine vollständige Überdachung der Ebene ergänzend in das Konzept aufzunehmen 
und hierfür die zu prognostizierenden Kosten zu benennen.

Die Dachkonstruktion kann als Satteldach (s.a. Anlage 1) oder Dach mit einseitiger Neigung 
(Walmdach) ausgebildet werden. Die Genehmigungsfähigkeit solcher Konstruktionen ist von 

20 der gewählten Trauf- und Firsthöhe sowie der Ausrichtung des Firstes abhängig und kann erst
im Rahmen einer Bauvoranfrage geklärt werden. Diese wäre für das Grundkonzept, d. h. des 
nicht überdachten Podestes, ohnehin erforderlich und wird, in Fall der Zustimmung zu dieser 
Vorlage, um die Dachkonstruktion ergänzt.

Die Unterkonstruktion und das Dach selbst werden so bemessen, dass eine PV-Anlage darauf
25 installiert werden kann. 

Für die Überdachung sprechen u. a. folgende Vorteile:

 Witterungsschutz für Kunden und Mitarbeiter (u. a. Schneefreiheit im Winter)

 Wertstoffe / Abfälle in den Containern bleiben trocken

 Installation einer PV-Anlage auf der Dachfläche möglich

30 Trennung von belasteten und unbelasteten Niederschlägen

 Beleuchtung kann an der Dachkonstruktion installiert werden (anstatt Einzelmasten)
 

Nachteile einer Überdachung sind u. a.:

 Schallreflektion bei Einwurf von festen Gegenständen in die Container und damit 
35 verbunden ggf. erhöhte Schallschutzanforderungen

 Beschädigung der Tragkonstruktion im Brandfall (z.B. Containerbrand) kann 
aufwendige Reparaturen nach sich ziehen. Schaden kann allerdings durch 
Feuerversicherung abgedeckt werden

 Verlängerung der Bauzeit um ca. 8-10 Wochen

40 Zusätzliche Investitionskosten
 

Sofern der Bau des Daches zulässig ist, gibt es zwei Optionen mit unterschiedlichen 
Kostenansätzen für die Umsetzung:

 

45 1. Die Überdachung wird mit dem Umbau des Werststoffes realisiert.

Auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung anhand von Erfahrungswerten und 
vorbehaltlich einer Ausplanung ermitteln sich Kosten für Planung und Bau in Höhe von 
ca. 700.000 €.

2. Die Unterkonstruktion des Daches (Fundamente, etc.) wird vorbereitet und das Dach 
50 nachträglich auf Grundlage der Erfahrungen der ersten Betriebsphase realisiert 

Auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung anhand von Erfahrungswerten und 
vorbehaltlich einer Ausplanung ermitteln sich Kosten für Planung und Bau der 
Fundamente und eines zugehörigen Betonstreifens in Höhe von ca. 200.000 €. Mit der 
nachträglichen Umsetzung wären Gesamtkosten von ca. 840.000 € verbunden.

 55

Abwägung der Optionen 1 + 2

Die Vorbereitung einer Unterkonstruktion (Option 2) ist nur sinnvoll, wenn die 
Genehmigungsfähigkeit für das Dach gegeben ist und eine Überdachung nachträglich auch 
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gebaut wird. Zudem muss das Dach auch bei der nachträglichen Umsetzung von Beginn an 
60 vollständig ausgeplant und statisch bemessen werden. Dies gilt auch für die vorzusehende 

Entwässerung sowie die Beleuchtung, die bei der nachträglichen Umsetzung umgerüstet 
werden müssten.

Die nachträglichen Herstellkosten der Überdachung werden insgesamt ca. 15-20% über den 
Herstellkosten einer Ersterrichtung liegen (Rückbau temporärer Abdeckungen, Umbau 

65 Beleuchtung, zusätzliche Mobilisierungs- und Baustelleneinrichtungskosten). Sie führen 
zudem zu einer Unterbrechung des Betriebs von 8-10 Wochen. Aus Gründen der 
Gewährleistung wäre ein Auftrag an den Erstausführenden zu erteilen. Hierfür ist die 
vergaberechtliche Zulässigkeit zu prüfen. 

Die Option 1 lässt die Flexibilität einer Entscheidung zum Bau des Daches nach Abschluss 
70 einer Erprobungsphase nicht zu. Die Gesamtkosten der direkten Umsetzung sind jedoch 

geringer. Eine spätere Betriebsunterbrechung ist nicht erforderlich. Die Nachteile der 
nachträglichen Umsetzung entfallen. 

Letztlich verbleibt die Alternative, auf die Überdachung aufgrund der Investitionskosten ganz 
zu verzichten, d.h. der Beschlussvorschlag wäre abzulehnen.

75 Im Ergebnis der Abwägung ist, aufgrund der überwiegenden Vorteile einer Dachkonstruktion 
gegenüber dem Verzicht einerseits, und gegenüber den Nachteilen einer nachträglichen 
Errichtung andererseits, die Option 1 zu favorisieren. 

Daher lautet der Vorschlag für den Beschluss, die Überdachung des Podestes direkt mit dem 
Umbau des Wertstoffhofes zu realisieren.

80 Um antragsgemäße Entscheidung wird gebeten.
 
Im Auftrag
 
 
 85

 
Torsten Ruhe
Betriebsleiter WLW 
 

90 Anlagen:
Skizze Dach über Wertstoffhof

 

 
 
 95
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